




  
 

Derselbe Spezialist, der obenstehende 
wissenschaftlich orientierte Stellungnahme 
zur Portoperation bei Aeneas abgegeben 
hatte, Dr. med. Stöhr, Kinderchirurg, 
verfaßte die folgende Telefonnotiz eines 
Gespräches mit Herrn Prof. Rascher, 
Universitätsklinikum Erlangen, der die 
Operation am Kind vorantrieb und zu 
verantworten hat. Aus dieser Telefonnotiz 
wird die Kälte, mit der Prof. Rascher gegen 
Mutter, Kind und Familie vorging, 
ersichtlich: 
 
 
 
 
 
 





 



Das Kind selbst über die psychische 
Belastung durch die bevorstehende 
Operation in einem Brief an die Mutter: 

 

 
 
 
 
 
 

Der Brief von Aeneas an seine Mutter, in welchem er seine 
Angst vor der Portoperation schildert, wurde durch einen 
Beamten des Jugendamtes erst nachdem die Operation 
schon vorbei war, an die Familie weitergeleitet. Dies 
bezeugt der Großvater Hans Heller in einer 
Eidesstattlichen Erklärung (nächste Seite): 



 
 

 
 



Eidesstattliche Versicherung von Frau Petra Heller, daß 
ihr das Beisein bei der Operation ihres Sohnes verweigert 
wurde:  

 



Mit brutaler Macht gehen die Verantwortlichen vor: Das 
Kind wird in Abwesenheit aller vertrauten 
Verwandtschaft operiert (Zitat aus dem Beschluß des 
Oberlandesgerichtes vom 06.12.2004): 

 



Durch die Rechtsanwältin von Frau Heller wurde dem 
Gericht mehrfach dargelegt, inwiefern Frau Heller gegen 
die Operation von Aeneas sei – ohne Weiteres 
nachvollziehbar: 

 







 



Die Widersprüchlichkeit und Brutalität der 
Verantwortlichen ist anhand der Portoperation von 
Aeneas in Isolation von seiner Familie sehr wahrnehmbar. 
Oben im Telefonat mit Dr. med. Stöhr hatte Prof. Rascher 
erklärt, es sei keine unmittelbare Gefährdung von durch 
den Port vorhanden. Trotzdem will er das Kind in 
Isolation von seiner Familie operieren. Was kann der 
Zweck eines solch brutalen Vorgehens sein? Es gibt keine 
andere Erklärung, als daß das Kind in die psychische 
Gewalt der Behörden gebracht werden sollte. Frau Heller 
zur Kindeswegnahme und zur Portoperation bei ihrem 
Kind (STRG drücken und den Link anklicken): 
 
http://video.google.de/videoplay?docid=-8848449969865626873&hl=de 
 
 
Das Jugendamt, das der Mutter das Beisein bei der 
Operation verweigert hatte, obwohl die Angst des Kindes 
vor der Operation sogar schriftlich belegt sind, behauptete 
plötzlich, eine Gefährdung („medizinisch indiziert“) sei 
eingetreten, da der Port nur noch einseitig spülbar sei 
(Seite 5 des untenstehenden Schreibens). Diese Behaup-
tung, daß die bloß einseitige Spülbarkeit des Portes eine 
Gefährdung für Aeneas bedeutet hätte, zeigt einmal mehr, 
wie wenig fachliches Wissen das Jugendamt mitbringt: 











 



Spülung des Portes, medizinische Argumentation 
 
Der Port gewährleistet ein unkomliziertes infundieren von Medikamenten in den 
menschlichen Körper. Es ist ein dünnes Schläuchlein, das in einen der Herzzugänge gelegt 
wird.  
 
Nun muß man sich vorstellen, man will dieses Schläuchlein spülen. Spülen bedeutet, daß in 
den Körper hinein Flüssigkeit durch das Schläuchlein gepumpt wird oder in umgekehrter 
Richtung Flüssigkeit (in diesem Fall körpereigenes Blut) durch das Schläuchlein 
herausgesogen wird.  
 
Es kann theoretisch sein, daß sich in dem Schläuchlein Klümpchen bilden. Das würde den 
Durchfluß von Flüssigkeit natürlich behindern. Dafür wird der Port regelmäßig gespült, damit 
sich solche Klümpchen keinesfalls bilden können. Wie durch den Fachchirurgen Dr. med. 
Stöhr, der Aeneas den Port eingesetzt hatte, ausgeführt, kommen solche Klümpchenbildungen 
nur bei unsachgemäßer Behandlung des Portes vor. Diese Klümpchen sind dann natürlich 
gefährlich, wenn sie in die Blutbahnen und in die Herzkammern gespült werden. Dort können 
sich dann Thrombosen bilden (dies war die Argumentation für die Herausnahme des Portes 
von Prof. Rascher). 
 
Der Chirurg von Aeneas ist ein Spezialarzt, ein Fachchirurg, ein Kinderchirurg, der sich mit 
Portoperationen sehr gut auskennt. Er hat damals, als er Aeneas den Port legte, berücksichtigt, 
daß Aeneas noch wachsen würde und hat das kleine Schläuchlein dementsprechend lange 
gemacht, damit man das Schläuchlein nicht würde auswechseln müssen und es über viele 
Jahre brauchbar wäre. 
 
Nur schon diese Tatsache bedeutet, daß dieser Spezialist und Fachchirurg davon ausgegangen 
ist, daß ein solcher Port jahrelang gefahrlos getragen werden kann.  
 
Nun funktioniert normalerweise die Spülung des Portes so, daß man eine Flüssigkeit von 
außen in den Körper hineingibt (eine Kochsalzlösung). Zum Ansaugen von Blut war der Port 
an sich nicht gelegt worden. 
 
Wenn man an einem Trinkröhrchen zieht, kann es vorkommen, daß sich das Röhrchen auf 
dem Glasboden festsaugt. Dann kann man keine Flüssigkeit mehr herausziehen. Dies ist also 
ein normales mechanisches Phänomen. 
  
Da das Schläuchlein bei Aeneas ziemlich lange war, ist es natürlich nur schon auf Grund 
dieser Schlauchlänge schwierig, Flüssigkeit von Innen herauszuziehen.  
 
So passierte es auch manchmal, als Aeneas noch von seiner Hausärztin behandelt wurde, daß 
sich beim Versuch, Blut abzuziehen, das sich das Schläuchlein an den Wänden der Blutbahn 
angesogen hatte. Es ließ sich also kein Blut absaugen. Dies ist völlig normal. Die Hausärztin 
kannte sich jedoch im Gegensatz zum Jugendamt im Umgang mit einem Port aus und wußte 
somit, daß diese Tatsache überhaupt nicht beunruhigend oder für Aeneas schädigend war. 
 
Wie der Fach-Kinderchirurg von Aeneas in seiner Stellungnahme vom 21.09.2004 ausführt, 
zeigt die medizinische Fachliteratur, daß eine Gefährdung des Kindes durch Verklumpungen 
in den Blutbahnen objektiv nicht existiert.  
 



Die Tatsache, daß von Jugendamt behauptet wurde, daß der Port von Aeneas nur noch 
„einseitig spülbar“  war, bedeutet also in Tat und Wahrheit eine Trivialität, die keinerlei 
Rückschluß auf die Funktionsfähigkeit des Portes erlaubt und auch keine auf die 
gesundheitlichen Auswirkungen des Portes auf Aeneas. 
 
Die Widersprüche, in die sich Prof. Rascher bezüglich der Herausnahme des Portes verstrickt 
hatte (Widersprüche sich selbst gegenüber) und die Gegenüberstellung zu der Aussage des 
Jugendamtes ist einmal mehr entlarvend für die Beteiligten und deutet auch in diesem Falle 
darauf hin, daß die Beteiligten wußten, was sie mit dieser medizinisch unnötigen Operation 
bei Aeneas erreichen wollten und erreichen würden:  
 

Das Kind in die psychische Gewalt 
bekommen und damit absolute Kooperation 
des Kindes erreichen.  
 
Das Kind würde derart verängstigt sein, daß man mit ihm würde machen können, was man 
will.  
 
Es würde eine nochmalige Operation nicht riskieren wollen. 
 

– Eigenartig, so lange das Kind in Obhut der Mutter gewesen war, waren die Spülungen 
immer ohne jede Komplikation möglich gewesen…. 

 
So weit die medizinische oder besser gesagt, rein mechanische Argumentation zur 
Anspülbarkeit des Portes. 
 

Wenn man jedoch bedenkt, daß der Mutter 
verweigert wurde, beim Kind zur Operation 
anwesend zu sein, gibt es keine Argumenta-
tion mehr. Da ist jede Argumentation 
sinnlos.  
 
Gegen Gewalt kann nicht argumentiert 
werden. Sie ist und bleibt Gewalt, wenn sie 
nicht durch die letztlich zugänglichen Mittel 
eingedämmt wird, nachdem alle rechts-



staatlichen Mittel versagt haben (öffent-
licher Druck).  
 
Man bedenke in diesem Zusammenhang die 
ebenfalls beweisbare Tatsache, daß das 
Kind mittels Lügen gegen seine Mutter 
manipuliert wird (folgen Sie dem Link für 
den Beweis; STRG und anklicken)…. 
 
http://www.petra-heller.info/fileadmin/user_upload/petra-heller/A/Manipulatio.pdf  

 
….und die Mutter mittels Lügen einer 
regelrechten Schocktherapie ausgesetzt 
wird. So wurde beispielsweise durch die 
Gutachterin Dipl.-Psych. Isabella Jäger 
behauptet, Aeneas hätte Todesängste vor 
seiner Mutter, was das Kind selbst im 
ersten Telefonat mit der Mutter widerlegte 
(folgen Sie dem Link für den Beweis)! : 
 
http://www.petra-heller.info/fileadmin/user_upload/petra-heller/A/Aussagen.pdf 
 

Denken Sie sich in die Zusammenhänge dieser schrecklichen Geschichte hinein und beweisen 
Sie sich deren Realität selbst, indem Sie mit dem Verein „Komitee zur Befreiung von Aeneas 
Heller“ Kontakt aufnehmen! Kontaktadresse: Beate Schön, Schubertstrasse 39, 55218 
Ingelheim; WIR-Bank, 4000 Basel, Konto Nr. 260592-62.1000; IBAN-Nummer für 
internationale Überweisungen folgt 

 
Bitte wirken Sie mit bei der Befreiung des Kindes aus den Klauen eines staatlichen Molochs, 
der keinerlei menschliche Maßstäbe kennt! 


